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schlossen. In der sozialistischen Ge
sellschaft ist das R. real, weil die 
Macht- und Eigentumsverhältnisse 
der Durchsetzung der gesamtgesell
schaftlichen Erfordernisse dienen, 
die mit den Interessen der Werktäti
gen und ihrer Kollektive grundsätz- 
Gch übereinstimmen. Die Werktäti
gen erkennen zunehmend, daß die 
Wahrnehmung des R. ihren ureige
nen Interessen dient. Andererseits ist 
sie ein objektives Erfordernis der 
Entwicklung der sozialistischen Ge
sellschaft. Die —<■ sozialistische De
mokratie ist darauf gerichtet, alle 
Angehörigen des Volkes immer stär
ker an der Leitung des Staates zu be
teiligen. Es ist wesentlicher Inhalt 
der staatlichen Arbeit, dafür zu sor
gen, daß die Bürger ihr R. immer 
umfassender verwirklichen können. 
Das R. hilft, die Persönlichkeit des 
Bürgers zu entfalten, indem es des
sen Stellung als aktives, schöpferi
sches Mitglied der sozialistischen 
Gesellschaft sichert und stärkt. Das 
R. ist eng mit den anderen Grund
rechten und -pflichten verbunden, 
die in ihrer Gesamtheit auf die Mit
wirkung und -gestaltung des gesell
schaftlichen Lebens gerichtet sind. 
So schließt z. B. das —*• Recht auf Ar
beit über den gesicherten Arbeits
platz hinaus die Mitwirkung an der 
Leitung und Planung der Wirt
schaft, insbesondere des Betriebes, 
ein. Das R. erstreckt sich auf alle Ge
biete des gesellschaftlichen Lebens. 
In der Wirtschaft ist für die weitere 
Entwicklung der Demokratie die im
mer engere Verbindung von Einzel
leitung, Mitbestimmung und Mitge
staltung durch die Werktätigen und 
ihre Gewerkschaften typisch. Eine 
wichtige Aufgabe für das sozialisti
sche Arbeitsrecht besteht darin, die 
aktive und bewußte Teilnahme der 
Werktätigen an der Leitung der Be
triebe, der Ausarbeitung und Erfül
lung der Pläne, der Vervollkomm
nung der Arbeitsrechtsverhältnisse 
zu sichern. Im Rahmen ihrer Ar
beitsrechtsverhältnisse nehmen die

Werktätigen ihr R. entsprechend 
den Grundsätzen des Arbeitsgesetz
buches vor allem durch die Gewerk
schaften und ihre leitenden Organe, 
aber auch direkt wahr. Die betriebli
chen Gewerkschaftsleitungen haben 
u. a. das Recht, an der Ausarbeitung 
der betrieblichen Pläne mitzuwirken 
und vom Betriebsleiter Rechenschaft 
über den Stand der Planerfüllung zu 
fordern, im sozialistischen Wettbe
werb die Gemeinschaftsarbeit zu or
ganisieren und die Neuererbewe
gung zu fördern, die Betriebskollek
tivverträge mit auszuarbeiten und 
abzuschließen, Vorschläge zur Ver
besserung der Arbeits- und Lebens
bedingungen im Betrieb zu unter
breiten, bei Personalangelegenhei
ten mitzuwirken bzw. mitzubestim
men usw. Das R. wirkt auch in den 
sozialistischen Produktionsgenos
senschaften. So hat jedes Mitglied 
das Recht, an der Mitgliederver
sammlung teilzunehmen, sich zu al
len Fragen des genossenschaftlichen 
Lebens zu äußern und entspre
chende Anträge zur Beschlußfas
sung einzubringen sowie darüber ab
zustimmen. Es wählt die leitenden 
Organe der Genossenschaft sowie 
die verschiedenen Kommissionen in 
den Mitgliederversammlungen und 
kann selbst in sie gewählt werden 
usw. Das einzelne Mitglied übt in 
der Mitgliederversammlung, dem 
höchsten Organ der Produktionsge
nossenschaft, zusammen mit allen 
anderen Mitgliedern die Leitungs
und Eigentumsbefugnisse über das 
sozialistische Eigentum aus (—>- ge
nossenschaftliche Demokratie).

Rechtsanwalt: zur rechtlichen 
Beratung und Vertretung der Bürger 
sowie anderer Auftraggeber, z. B. 
Betriebe, und zur Verteidigung im 
Strafverfahren zugelassene, berufs
mäßig tätige Person mit abgeschlos
sener juristischer Ausbildung. Die 
Tätigkeit der R. wird durch Rechts
vorschriften, insbesondere das Ge
setz über die Kollegien der R. und


